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1. Beschreibung des Dissertationsvorhabens 

Der Begriff des Fruchtgenusses oder der Fruchtnießung ist dem Steuerrecht fremd. 

Einzelne (Neben-)Steuergesetze nehmen zwar etwa auf Dienstbarkeiten Bezug,
1

 eine 

eigenständige Begriffsdetermination enthalten sie jedoch nicht. Nichtsdestotrotz ist das 

Fruchtgenussrecht im Steuerrecht aktueller denn je.
2

 Dies liegt insbesondere an den 

vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die mit Hilfe des Fruchtgenussrechtes erreicht 

werden können. Dabei steht jedoch oftmals nicht der Steueroptimierungsgedanke von 

Konzernunternehmen im Vordergrund, sondern vielmehr das Bedürfnis 

Vermögensangelegenheiten im Familienverband zu regeln; sei es einerseits durch 

Einkommensplitting oder anderseits durch eine vorweggenommene Erbfolge.
3

  

 

Durch die Anknüpfung des Steuerrechts an derartige Lebensverhältnisse werden – wie im 

Fall des Fruchtgenussrechtes – bürgerlich-rechtliche Gestaltungsformen zur Grundlage für 

das Steuerrecht. Für ein näheres Verständnis des Fruchtgenussrechtes ist es daher 

unabdingbar, vorab die zivilrechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Fruchtgenusseinräumung zu erheben.
4

 Dabei sind sowohl die unterschiedlichen 

Voraussetzungen der Einräumung als auch deren (zivil-)rechtliche Grenzen abzustecken.
5

 

Da das Zivilrecht und das dem Bereich des öffentlichen Rechtes zuzuordnende Steuerrecht 

unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen, ist in einem nächsten Schritt festzustellen, 

inwieweit die zivilrechtlichen Begrifflichkeiten für steuerliche Zwecke maßgeblich sind.
6

  

 

Dieses Dissertationsvorhaben behandelt das Fruchtgenussrecht im Ertrag-, Umsatz- und 

Grunderwerbsteuerrecht sowie Gebührenrecht. Schwerpunkt der Dissertation bildet dabei 

jedoch der Bereich des Ertragsteuerrechtes.  

 

                                                 
1

 Vgl etwa § 33 TP 9 GebG 1957. 
2

 Vgl dazu etwa die Vielzahl an aktuellen Judikaten wie bspw VwGH 31.01.2018, Ro 2017/15/0018; VwGH 

14.09.2017, Ra 2016/15/0069; VwGH 28.06.2017, Ra 2016/15/0041 uvm. 
3

 Vgl etwa Wolf, Fruchtgenüsse innerhalb der Familie - Ertragsteuerwirksames Einkommensplitting zwischen 

nahestehenden Personen. Wer ist eigentlich der wirtschaftliche Eigentümer?, taxlex 2008, 176 (176 ff) und 

Lenneis, AfA - Problematik bei der Schenkung unter Vorbehalt des Fruchtgenusses, AnwBl 2017/96 (584 ff). 
4

 Vgl hierzu insbes §§ 509 ff ABGB. 
5

 Berücksichtigung des Verhältnisses der Generalnormen nach dem ABGB zu Spezialnormen etwa nach dem 

AktG oder GmbHG.  
6

 Vgl § 21 BAO. 
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Nach § 509 ABGB
7

 ist unter Fruchtnießung das Recht zu verstehen, eine fremde Sache, 

mit Schonung der Substanz, ohne alle Einschränkung zu nutzen. Ein Fruchtgenuss kann an 

jeder fremden Sache eingeräumt werden, sofern sie unverbrauchbar ist. Wenngleich 

regelmäßig die Begründung an Liegenschaften im Vordergrund steht, ist die Einräumung 

auch an anderen körperlichen Sachen und Rechten möglich.
8

 Steuerlich ergeben sich 

daraus unterschiedliche Einkunftsarten, die zur Anwendung verschiedener steuerlicher 

Grundtatbestände führen, sodass etwa das Fruchtgenussrecht an Liegenschaften in seinen 

Rechtsfolgen von jenem an Kapitalgesellschaftsanteilen zu unterscheiden ist.
9

  

 

Dem Fruchtgenussrecht wesensimmanent ist ein Auseinanderfallen von Fruchtnießer und 

zivilrechtlichem Eigentümer.
10

 Aus einkommensteuerlicher Sicht stellt sich primär die 

Frage, wem die Einkunftsquelle aus einem eingeräumten Fruchtgenussrechtes als solches 

und folglich die daraus resultierenden Einkünfte zuzurechnen sind. Einkünfte aus einem 

Fruchtgenussrecht sind zwar regelmäßig weiterhin dem Fruchtgenussbesteller 

zuzurechnen, nach den Grundsätzen der Markteinkommenstheorie können diese bei 

entsprechender Dispositionsbefugnis des Fruchtnießers über die Einkunftsquelle letzterem 

originär zuzurechnen sein.
11

 Die originäre Zurechnung der Einkünfte kann beispielsweise 

auch Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Befreiungsbestimmungen haben.
12

  

 

Steuerlich wird zwischen Vorbehalts- und Zuwendungsfruchtgenussrechten differenziert. 

Die Unterscheidung liegt im Wesentlichen in der Übertragung des Eigentums, die lediglich 

beim Vorbehaltsfruchtgenuss unter Zurückbehaltung des Fruchtgenussrechtes erfolgt. Man 

spricht in diesem Fall auch von “vorweggenommener Erbfolge“. Dem 

Zuwendungsfruchtgenuss hingegen geht keine Eigentumsübertragung voraus.
13

 Diese 

Differenzierung ist im Hinblick auf die Praxis der Finanzverwaltung insbesondre für die 

Inanspruchnahme der Absetzung für Abnutzung (AfA) von Relevanz, weil diese lediglich 

                                                 
7

 JGS Nr 946/1811. 
8

 Vgl Memmer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON
1.03

 § 510 Rz 1 ff (Stand 1.7.2016, rdb.at). 
9

 Vgl Moser, Fruchtgenuss bei Immobilien, bauaktuell 2015, 112 (112 ff); Leyrer, Wirtschaftliches Eigentum 

bei Fruchtgenussvereinbarungen an Liegenschaften, taxlex 2017, 108 (108 ff) sowie Komarek/Leyrer, Die 

steuerliche Behandlung von Fruchtgenussrechtvereinbarungen an Kapitalanteilen, ÖStZ 2017, 583 (583 ff). 
10

 Vgl dazu § 509 ABGB: „Fruchtnießung ist das Recht, eine fremde Sache […] zu genießen“. 
11

 Vgl etwa Doralt/Toifl in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG
14

, § 2 Tz 147, mwN sowie Huber, 

Markteinkommenstheorie und Mitunternehmerschaft, in Achatz/Ehrke-Rabel/Heinrich/Leitner/Taucher, 

Steuerrecht, Verfassungsrecht, Europarecht, FS Ruppe, Wien (2007), 227. 
12

 Vgl Kirchmayr/Kofler in Achatz/Kirchmayr, Körperschaftsteuergesetz, § 10 Rz 55 ff.  
13

 Vgl etwa Doralt/Toifl in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG
14

, § 2 Tz 148 f. 
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bei Ausgestaltungen als Vorbehaltsfruchtgenuss in Betracht kommt. Die AfA kann vom 

wirtschaftlichen Eigentümer in Anspruch genommen werden.
14

 Im Rahmen des 

Dissertationsvorhabens ist daher auch der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers näher 

zu beleuchten.
15

 Dabei ist ein Kriterienkatalog anhand der Judikatur des VwGH 

herauszuarbeiten, wonach es zum Übergang des wirtschaftlichen Eigentums auf den 

Fruchtnießer kommt.  

 

Neben der Frage der Besteuerung der Früchte ist auch die entgeltlich Einräumung sowie 

der entgeltliche Verzicht bzw die Ablöse eines Fruchtgenussrechtes aus steuerlicher Sicht 

zu erarbeiten.
16

 Anhand der Judikatur des VwGH ist eine mögliche unterschiedliche 

steuerliche Behandlung dahingehend, ob es zu einer Übertragung der Einkunftsquelle an 

den Fruchtnießer kommt vorzunehmen.  

 

Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind jene Fälle zu erheben, in denen ein steuerbarer 

Leistungsaustausch gegeben ist. Dabei ist zwischen der Einräumung, der Ablöse sowie den 

laufend erzielten Einkünften zu unterscheiden.
17

  

 

§ 1 GrEStG 1987
18

 normiert bestimmte Erwerbsvorgänge von Grundstücken als 

grunderwerbsteuerpflichtig. Durch die Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums wird 

der Grunderwerbsteuertatbestand somit regelmäßig erfüllt. Eine allfällige Zurückbehaltung 

des wirtschaftlichen Eigentums erfüllt für sich keinen gesonderten Steuertatbestand. 

Jedoch kann ein solcher nach Ansicht der Finanzverwaltung durch späteren Wegfall des 

Fruchtgenussrechtes und Erwerb des Vollrechts durch den ehemals belasteten Eigentümer 

erfüllt werden.
19

 Die Steuer ist dabei regelmäßig vom Wert der Gegenleistung zu 

bemessen. Ein zurückbehaltenes Fruchtgenussrecht erhöht diesen Wert.
20

  

 

                                                 
14

 Vgl EStR 2000 Rz 112. 
15

 Vgl § 24 Abs 1 lit d BAO. 
16

 Vgl dazu Bodis/Ebner, Ertragsteuerliche Auswirkungen der entgeltlichen Übertragung von 

Fruchtgenussrechten an Grundstücken, RdW 2017, 176 (176 ff), mwN. 
17

 Vgl Ruppe/Achatz, UStG
4
, § 1 Tz 189 f.  

18

 BGBl Nr 309/1987. 
19

 Vgl Information des BMF vom 13. Mai 2016, BMF-010206/0058-VI/5/2016 zu 1.1.1.nÜbergeber hat 

weiterhin wirtschaftliche Verfügungsmacht sowie Arnold/Bodis, GrEStG, § 1 Tz 117e, Tz 297 ff. 
20

 Vgl Arnold/Hristov in Arnold/Bodis, GrEStG, § 5 Tz 12 ff. 
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Eine Dienstbarkeit ist bei entgeltlicher Einräumung des Erwerbstitels nach § 33 TP 9 

GebG 1958
21

 gebührenpflichtig. Für einen umfassenden Überblick über das 

Fruchtgenussrecht im Steuerrecht ist abzuhandeln, in welchen Konstellationen die 

Einräumung eines Fruchtgenussrechtes einen gebührenrechtlichen Steuertatbestand 

auslöst. 

 

Die zu verfassende Dissertation soll die genannten Problemstellungen umfassend 

beleuchten und anhand von Judikatur sowie Literaturbeiträgen abhandeln. Dabei soll ein 

umfassender wissenschaftlicher Betrag über das Fruchtgenussrecht im Steuerrecht 

erarbeitet werden. Die Zweckmäßigkeit und Berechtigung dieser Dissertation ergibt sich 

insbesondere aus den (aufgrund der) vielzähligen Fragestellungen, die sich einerseits 

mangels gesetzlicher Regelung sowie nichtvorhandener Rechtsprechung und anderseits 

gerade durch die Rechtsprechung aufgeworfen wurden. 

2. Methoden 

Jene im Rahmen des Dissertationsvorhabens anzuwendenden Methoden entsprechen den 

allgemeinen anerkannten wissenschaftlichen und juristischen Grundsätzen. Soweit eine 

Anwendungsgrundlage für gesetzliche Bestimmungen gegeben ist, werden diese anhand 

der juristischen Interpretationsmethoden untersucht werden. Vordergründig wird jedoch – 

mangels ausdrücklicher steuerlicher Normierung des Fruchtgenussrechtes – die Analyse 

einschlägiger Judikatur und Literatur sein. Dabei soll eine mögliche Rechtsentwicklung in 

der Judikatur der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts herausgearbeitet werden, um 

bestehende Grundsätze ableiten zu können. Dem gegenüberzustellen sind die 

unterschiedlichen, in der Literatur vertretenen Meinungen sowie letztlich die Präsentation 

eigener Lösungsvorschläge. Bis zur Fertigstellung der Dissertation werden aktuelle 

Judikate und literarische Beiträge eingearbeitet werden. 

3. Sach- und Finanzmittel 

Jene für die Ausarbeitung des Dissertationsvorhabens benötigten Ressourcen werden durch 

die Nutzung von Bibliotheken sowie Rechtsdatenbanken abgedeckt. Ein darüber 

hinausgehender Bedarf an Sach- oder Finanzmittel besteht daher nicht. 

  

                                                 
21

 BGBl Nr 267/1957. 
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4. Vorläufiger Zeitplan 

 erbracht SS 2018 
WS 

2018/19 
SS 2019 

WS 

2019/20 
SS 2020 

VO zur 

rechtswissenschaftlichen 

Methodenlehre 

X ()      

KU Judikatur- und  

Textanalyse 
X ()      

SE zur Vorstellung des  

Dissertationsvorhabens 
X ()      

SE aus dem 

Dissertationsfach  
X ()      

Weiteres SE aus dem 

Dissertationsfach 
X ()      

LV aus dem 

Dissertationsfach / 

Bereich der Wahlfächer 

(6 SWS) 

X  

(4/6) 
X     

Einreichung des 

Antrages auf 

Genehmigung des 

Dissertationsvorhabens 

 X     

Verfassen der 

Dissertation 
 X X X   

Korrektur der 

Dissertation 
    X  
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    X  

Abgabe der Dissertation     X  
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